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AHV-RATGEBER

Anspruch auf Hilfsmittel
im Rentenalter

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seit Jahrzehnten verbunden.

In der Zeitlupe vom September
2006 (Heft 9 2006, Seite 57)
habe ich gelesen, dass oberste

Zielsetzung der IV die Einglie-
derung ist. Ich möchte wissen,
weshalb Hörbehinderten, de-

nen vor dem Rentenalter von
der IV ein Hörgerät bezahlt
wurde, weiterhin Batterien
und Ersatzgeräte bezahlt wer-
den, auch wenn sie nicht mehr
im Erwerbsleben stehen.

Im AHV-Ratgeber können Fragen

zur IV nicht vertieft behandelt

werden. Daher beschränkten

sich die Ausführungen in der

Zeitlupe vom September 2006

auf Grundsätzliches. Obwohl

AHV und IV weitgehend aufei-

nander abgestimmt sind, gelten
für einzelne Bereiche wegen der

unterschiedlichen Aufgaben un-
terschiedliche Regelungen.

Die Abgabe von Hilfsmitteln

gehört seit je zum Leistungs-

angebot der IV. Dagegen ist die

Hilfsmittelabgabe durch die AHV

erst seit 1979 (9. AHV-Revision)

möglich. Zudem ist der AHV-

Leistungskatalog beschränkter
als derjenige der IV. Die Details

sind in besonderen Verordnun-

gen über die Abgabe von Hilfs-

mittein durch die IV (HVI) und

durch die AHV (HVA) festgelegt.

Die unterschiedlichen Regeln

bedingen eine klare Regelung des

Übergangs von der IV zur AHV.

Demnach bleibt der Anspruch
auf Hilfsmittel, die früher von der

IV bezogen wurden, im Renten-

alter in gleicher Art und Umfang
bestehen, solange die mass-

gebenden Voraussetzungen wei-

terhin erfüllt sind und soweit die

HVA nichts anderes bestimmt

(Art. 4 HVA).

Die als «Besitzstand» bezeich-

nete Regelung soll einen un-
zumutbaren Leistungsabbau bei

Eintritt ins Rentenalter vermei-
den. Allerdings besteht im Ren-

tenalter nur Anspruch auf Hilfs-

mittel, die vor Eintritt ins Renten-

alter von der IV bezogen wurden.

Die Entstehung neuer Ansprüche
aus dem IV-Katalog ist im Ren-

tenalter ausgeschlossen.
Jede Besitzstandregelung be-

inhaltet die Gefahr allfälliger
Ungleichbehandlung und kann
damit als problematisch empfun-
den werden.

EL nach Kapitalbezug der Pensionskasse
Als mein Mann 1991 pen-
sioniert wurde, haben wir uns
für eine Kapitalauszahlung
des Pensionskassenguthabens
entschieden. Gestützt auf
Presseartikel, wonach bei den

Ergänzungsleistungen auch

aufgebrauchtes Vermögen an-
gerechnet werde, möchte ich

wissen, ob nach der Kapital-
auszahlung der Pensionskasse
tatsächlich kein Anspruch auf
EL mehr besteht und nur noch
eine Anmeldung bei der Für-

sorge möglich wäre.

Ergänzuugstezsfungeri

zur AHV als ruhtscha/Wiche

Bedarfsta'stuugen

Die Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV (EL) sind Bedarfsleis-

tungen, um den individuellen
wirtschaftlichen Lebensbedarf zu

gewährleisten, wenn dies mit

eigenen Mitteln der Versicherten

nicht möglich ist.

Auf EL besteht ein person-
licher Rechtsanspruch, soweit die

anrechenbaren Einkünfte, ein-

schliesslich eines Anteils allfälli-

ger Vermögen, nicht genügen,

um die gesetzlich anerkannten

Ausgaben, einschliesslich des

gesetzlichen Lebensbedarfs, zu
decken.

Anrechnung uon Vermögen im
Rahmen der EL-Berechnung
Es entspricht dem Gebot der

Gleichbehandlung, dass bei der

EL-Berechnung nicht nur alle

laufenden Einkommen, sondern

auch ein angemessener Teil all-

fälliger Vermögen als Teil der Ein-

künfte angerechnet wird. Daher

wird bei einer EL-Berechnung
auch das Vermögen über dem

gesetzlichen Freibetrag (CHF

25 000.- für Alleinstehende;
CHF 40000.- für Verheiratete)

als zumutbarer «Vermögens-
verzehr» zu den Einnahmen

hinzugerechnet. Das Gesetz sieht

eine differenzierte Vermögens-

anrechnung vor, um den ver-
schiedenen Lebenssituationen

Rechnung zu tragen.
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ANRECHNUNG VON VERMÖGEN BEI DEN EL

Die folgenden Beispiele sollen die differenzierte Berechnung des

Vermögensverzehrs bei der EL-Berechnung illustrieren.

Alleinstehende Person

Berechnung des massgebenden Vermögens

Vermögen insgesamt CHF 100000
Abzüglich Freibetrag CHF25000
Massgebendes Vermögen CHF 75 000

Als «Vermögensverzehr» anrechenbares Vermögen
Personen mit
Invalidenrente '/is CHF5000
Hinterlassenenrente '/is CHF5000
Altersrente generell '/k> CHF7500
Im Heim bis Vs bis CHF15000

Ehepaare

Berechnung des massgebenden Vermögens

Vermögen insgesamt CHF 100000
Abzüglich Freibetrag CHF40000
Massgebendes Vermögen CHF60000

Als «Vermögensverzehr» anrechenbares Vermögen
Personen mit
Invalidenrente '/is CHF4000
Hinterlassenenrente Vis CHF4000
Altersrente generell Vio CHF6000
Im Heim bis '/s bis CHF12000

So wird bei Personen

mit Invalidenrente Vis,
mit Hinterlassenenrente

(Witwen, Witwer, Waisen) i/is,
mit Altersrente V»
des Vermögens als Vermögens-
verzehr angerechnet. Je nach

kantonaler Regelung kann bei

Altersrentnern in Heimen bis zu

'/s der anrechenbaren Vermögen

angerechnet werden.

Für die Anrechnung von Ver-

mögen aus Kapitalauszahlung
von Pensionskassen gelten keine

besonderen Vorschriften, ist es

doch für die wirtschaftliche Si-

tuation unerheblich, aus welchen

Quellen die einzelnen Vermögen

stammen.

Zur Vermeidung ungerecht-

fertigter EL-Ansprüche sind je-
doch auch Einkünfte und Ver-

mögenswerte, auf die verzichtet

wurde, bei der EL als Einnahmen

anzurechnen (Art. 3c, Abs. 1,

Bst. g ELG).

Vermögenswerte, auf die ver-

ziehtet worden ist, werden jähr-
lieh um 10000 Franken vermin-
dert (Art. 17a, Abs. 1, ELV).

Ein freiwilliger Verzicht liegt
nicht vor, wenn dafür eine

Rechtspflicht bestand, wenn ein

entsprechender Gegenwert er-

worben wurde oder wenn Ver-

mögenswerte für den Lebens-

bedarf, beispielsweise für all-

fällige Heim- oder Pflegekosten,

benötigt wurden.

Kurz: Da für Kapitalauszahlun-

gen von Pensionskassen keine be-

sonderen Regelungen bestehen,

ist Ihre Befürchtung, dass eine

AN UNSERE LESERSCHAFT

Sie erleichtern uns die Be-

antwortung ihrer Anfragen zur
AHV, wenn Sie diese mit Ko-

pien von allfälligen Korrespon-
denzen und/oder Entscheiden

dokumentieren. Bitte auch bei

Anfragen über Mail eine Post-

adresse angeben. Wir be-

antworten Ihre Frage in der

Regel schriftlich. Besten Dank.

Richten Sie Ihre Fragen für
den AHV-Ratgeber bitte an:

Zeitlupe, Ratgeber AHV,
Postfach 2199, 8027 Zürich.

Kapitalauszahlung der Pensions-

kasse den Verlust auf EL zur Fol-

ge haben könnte, unbegründet.
Da Kapitalauszahlungen einer

Pensionskasse ebenso wie Ren-

ten zur Deckung des Lebens-

bedarfs im Rentenalter beitragen
sollen, wird bei der EL-Berech-

nung Vermögen, das aus Kapital-

Zahlungen einer Pensionskasse

stammt, gleich wie übriges Ver-

mögen angerechnet.
Da Sie offenbar «haushälte-

risch mit dem Geld» umgehen,
können auch Sie auf allfällige EL

zählen, wenn Sie Ihren Lebens-

bedarf später mit eigenen Mitteln
allenfalls nicht mehr voll zu
decken vermögen.

INSERAT

Wollen Sie preisgünstigere Hörgeräte?
Dafür kämpft pro audito Schweiz!

pro auditO Schweiz Als Verband und Konsumentenschutzorganisation setzt sich pro audito Schweiz

organisation seit Jahrzehnten für faire und angemessene Hörgerätepreise ein. Denn manche
FÜR menschen Firmen bieten überteuerte Hörgeräte an. Dagegen wehren wir uns für die heute

mit Hörproblemen 175000 Menschen, die Hörgeräte tragen.

pro audito Schweiz hat bereits Erfolge zu vermelden.
Wie können Sie sich selbst dafür einsetzen, dass Sie nicht zu viel bezahlen?

Verlangen Sie vor dem Kauf eines Hörgerätes immer zuerst einen Kostenvorschlag für mindestens drei Geräte.
Vergleichen Sie die Angebote von zwei bis drei Hörgeräteakustikern.
Fragen Sie nach Rabatten. Mind. 10% (für 1 Gerät für ein Ohr) oder mind. 15% (für 2 Geräte für beide Ohren)
Rabatte sind mittlerweile bei vielen Hörgerätefachgeschäften üblich.
Unsere Homepage www.pro-audito.ch orientiert Sie über Hörgerätepreise, Hörgeräteakustiker und unsere Dienstleistungen.

Wir vertreten die Interessen von 175000 Hörgeräteträgerinnen und -trägem in der Schweiz - auch Ihre!

pro audito Reg/ona/-ßerafungssfe//en /n: pro audito Schweiz
Basel, Bern, Luzern, Ölten, St. Gallen, Zürich Feldeggstrasse 69, 8032 Zürich, Telefon 044 363 12 00

PC 80-3369-1
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